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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 25. Juni 1985 angerneldeten 

europãischen Patentanmeldung Nr. 85 903 209.6, die auf 

die PCT-Anmeldung mit der internationalen 

VerOffentlichungsnummer WO-A-86/00192 zurUckgeht, wurde 

das dreii,ig AnsprUche umfassende europaische Patent 

Nr. 190 172 erteilt. Gegen dieses Patent legte der 

Beschwerdegegner (Einsprechende) einen auf 

Artikein 100 (a), (b) und (c) EPU gestutzten Einspruch 

ein und beantragte, das Patent zu widerruf en. In bezug 

auf Artikel 100 (a) EPU trug der Beschwerdegegner in 

seinem Einspruchsschriftsatz vor, dag der Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf den aus der 

Druckschrift GB-A-932 189 (Dl) bekannten Stand der 

Technik und einer angeblich vorbenutzten Abferkelstation 

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

BezUglich der oben genannten Vorbenutzung wurden im 

Rabmen einer Beweisaufnahme gem&g Artikel 117 (1) (d) EPU 

wãhrend des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung der 

vom Beschwerdegegner benannte Zeuge, Otto Pietzner, und 

die vom BeschwerdefUhrer benannten Gegenzeugen, Willi und 

Helga Wildgrube, vernoxnmen. 

Die Einspruchsabteilung, die mit ihrer am 20. August 1991 

zur Post gegebenen Entscheidung das Patent widerrief, kam 

zu dexn Ergebnis, dag der Gegenstand des erteilten 

Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Thtigkeit 

beruht. Sie hielt dabei die of fenkundige Vorbenutzung 

einer Abferkelstation für bewiesen. 
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Gegen diese Entscheidung hat der BeschwerdefOhrer 

(Patentinhaber) am 18. Oktober 1991 Beschwerde eingelegt 

und die Beschwerdegebuhr bezahit. Die schriftliche 

Begrundung der Beschwerde ist am 17. Dezernber 1991 

eingegangen. 

Am 26. Mrz 1996 ist vor der Beschwerdekamrner mUndlich 

verhandelt worden. Der zu der rnUndlichen Verhandlung 

ordnungsgernai! geladene Beschwerdegegner ist nicht 

erschienen. GemãJ, Regel 71 (2) EPU ist das Verfahren ohne 

ihn fortgesetzt worden. 

Die Beteiligten haben sich auf die Druckschriften Dl, 

DE-C-499 622 (D2) und GB-A-2 087 207 (D3) berufen. 

Der BeschwerdefQhrer hat im wesentlichen vorgetragen, daf 

die geltend gemachte of fenkundige Vorbenutzung nicht 

genugend substantiiert worden sei und dag der Gegenstand 

des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschriften Dl bis 

D3 auf einer erfinderischen Ttigkeit beruhe. 

Der Beschwerdegegner hat. im wesentlichenvorgetragen, da 

die Aussagen des Zeugen, Otto Pietzner, in sich schlQssig 

seien und dai! kèin Zweifel darUber bestehen kOnne, daI 

die bezeugten Ereignisse stattgefunden haben. 

Der BeschwerdefUhrer hat als Hauptantrag die Aufhebung 

der angefochtenen Entscheidung ui-id die Aufrechterhaltung 

des Patentes aufgrund folgender Unterlagen beantragt: 

PatentansprUche: 	 1 bis 29, Qberreicht am 

3. Juli 1991; 

1256.D 	 . . ./. 
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Beschreibung: 	 Spalten 1 und 2 wie erteilt 

und Spalten 3 und 4 

Qberreicht am 3. Juli 1991; 

Figuren: 	 1 bis 9 wie erteilt. 

Hilfsweise hat er die Aufrechterhaltung des Patentes in 

gendertem Umfang aufgrund eines währerid der mündlichen 

Verhandlung vom 26. Mrz 1996 vorgeschlagenen Anspruchs 1 

beantragt. 

Der Beschwerdegegner hat die Zuruckweisung der Beschwerde 

beantragt. 

VII. Der wortlaut des dem Hauptantrag entsprechenden 

Anspruchs 1, weicher identisch mit dem des erteilten 

Anspruchs 1 ist, lautet wie folgt: 

"1. Abferkelstation für Mutterschweine mit einem 

geschlossenem Kafig (25) für das Muttertier (38), 

seitlichen Aufentha1tsräumen mit Seitenwãnden für die 

Ferkel und einem Heb- und Senkmechariismus, mit dem sich 

die Standfläche des Muttertiers und die seitlichen 

Aufentha1tsrume der Ferkel in unterschiedliche Hohen 

bringen lassen, dadurch gekennzeichnet, dag der Heb- und 

Senkmechanjsmus unter dem Boden (1, 2, 15), der Station 

angeordrxet, und mittels einer elektronischen Steuerung 

steuerbar ist." 

1256.D 	 ./... 
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Ent scheidungsgruxide 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Zu1ssigkeit der Anderungen (Hauptantrag) 

2.1 	Die Anderungen betreffen erstens den erteilten 

Anspruch 2, in weichern der Ausdruck "im Ferkelbereich" 

vor dem Wort "beheizbarer" hinzugefugt und der Ausdruck 

"Guxnrrti-/Kunststoffboden" durch den Ausdruck "Guinrniboden" 

ersetzt wurde, und zweitens die Streichung des erteilten 

Anspruchs 22 sowie die Urnnuxnerierung der erteilten 

AnsprUche 23 bis 30. Die Beschreibung wurde an die 

geanderten AnsprUche angepal!t. 

Die den .Anspruch 2 betreffenden Anderungen stUtzen sich 

auf den ursprUnglichen Anspruch 9. 

2.2 	Da diese Anderungen of fensichtlich durch die vom 

Beschwerdegegner im Einspruchsverfahren geltend gemachten 

EinspruchsgrUnde nach Artikein 100 (b) und 100 (c) EPU 

veran1ai,t wurden, sind sie im Hinblick auf Regel 57a EPU 

zulassig. 

2.3 	Die Anderungen verletzen die Erfordernisse des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU nicht. 

Die im Zusa.rnmenhang mit der Vernehrnung der Zeugen 

stehende, angebliche off enkundige Vorbenutzung einer 

Abferkelstation 

3.1 	Die angebliche of fenkundige Vorbenutzung basiert 

lediglich auf den Aussagen des Zeugen Otto Pietzner. 

Diese Aussagen beziehen sich auch auf eine mit der 

Tjberschrift "A.bferkelstation gemag of fenkundiger 

Vorbenutzung" versehene Skizze. Aus der Niederschrift 

1256.D 	 . . . / . 
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Qber die Vernehznung (siehe Seiten 4 und 5) geht eindeutig 

hervor, daZ der zeichnerische Teil dieser Skizze durch 

den Zeugen vermutlich 1989 nur aus seiner Erinnerung 

heraus angefertigt worden ist, dais die Beschriftung von 

ibm diktiert und von Frau Friedrich per Schreibmaschine 

in die Skizze eingefUgt worden ist und dag einige 

handschriftliche Bemerkungen vom Patentanwalt Tergau, der 

zu dieser Zeit Vertreter des Beschwerdegegners war, 

eingefugt worden sind. 

Nach den Aussagen des Zeugen Pietzner sei im Jahre 1956 

auf dem Hof des Landwirts Otto Brôse eine für die 

Offentlichkeit zugangliche, der oben genannten Skizze 

entsprechende Abferkelstation installiert worden, weiche 

aber nicht 1nger als sechs Wochen auf diesem Hof 

geblieben sei. 

Die Genauigkeit der Angaben des Zeugen Otto Pietzner 

uberzeugte die Einspruchsabteilung. Sie hielt daher die 

Vorbenutzung für erwiesen (siehe die angefochtene 

Entscheidung, Abschnitt 3.3, Seite 5). 

3.2 	Hinsichtlich der Frage der Beweiswurdigung der Aussagen 

der Zeugen sind aber nach Auffassung der Kaminer auch noch 

folgende Tatsachen zu berucksichtigen: 

(a) 	Aus der Niederschrift über die Vernebmung des 

Gegenzeugen Willi Wildgrube geht hervor, daJ, er 

vom Jahre 1950 bis zuxn Jahre 1959 dem Herrn BrOse 

norrnalerweise 2 bis 3 Tage in der Woche im Wege 

der Nachbarschaftshilfe in dessem 

landwirtschaftlichen Berieb geholf en hatte. Die 

Gegenzeugin Helga Wildgrube hat dies in ihrer 

Aussage bestätigt. Sie hat im Qbrigen erklärt, sie 

sei h.ufig zum Hof des Herrn BrOse hingegangen und 

habe mit ibm und seiner Frau gesprochen. 

1256 .D 
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Der Zeuge Willi Wildgrube hat auch erk1rt, er 

habe eine Schweinezucht gehabt, die áhnlich 

angelegt war, wie die von Herrn BrOse (siehe 

Niederschrift, Seite 12). Aus der Niederschrift 

Qber die Aussagen der Zeugin Helga Wildgrube geht 

au1erdem hervor, dais sie sp&ter Leiterin für den 

Bereich Schweinezucht in einer LPG der ehemaligen 

DDR geworden sei. Esist soinit davon auszugehen, 

dag beide Gegerizeugen ein besonderes Interesse an 

der Schweinezucht hatten. 

Aus den Niederschriften Uber die Aussagen der 

beiden Zeugen Wildgrube geht weiter hervor, daf 

sie - obwohl sie sehr haufig auf dem Bauernhof des 

Herrn BrOse waren - weder die angeblich 

vorbenutzte Vorrichtung gesehen noch etwas davon 

gehOrt hatten. 

(b) 	Der Vertreter des BeschwerdefQhrers, weicher irn 

Schreiben yam 11. Juni 1990 (Seite 2, vorletzter 

Absatz) darauf hingewiesen hat, dais Frau BrOse, 

dér Ehefrau des verstorbenen Herrn Brôse, nichts 

von der angeblich vorbenutzten Vorrichtung bekannt 

sei, hat whrend der mQndlichen Verhandlung vor 

der Beschwerdekarnmer patentanwaitlich erklãrt, daE 

er selber in dieser Angelegenheit die Frau BrOse 

befragt und sie ibm geantwortet habe, von dieser 

angeblich vorbenutzten Abferkelstation nichts zu 

wissen. 

Irn Schreiben vom 16. August 1995 hat der 

Beschwerdeführer darauf hingewiesen, daI 

Frau BrOse irn Jahre 1990 erklãrt habe, daI, Sie 

nicht bereit sei, vor irgendwelchen Gerichten 

aus zusagen. 

1256.D 	 . . . / . 
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(c) 	Im vorliegenden Fall hat ein einziger Zeuge - 

allein aus seiner Erinnerung heraus - Auskunft 

Uber die technischen Merkmale einer Vorrichtung 

gegeben, die er circa 35 Jahre vor der Vernebmung 

in Augenschein genornmen hatte. 

	

3.3 	Den Aussagen der Gegenzeugen Helga und Willi Wildgrube 

kann gemAS den Niederschriften kein Hinweis entnomrnen 

werden, welcher die durch die Aussagen des einzigen 

Zeugen Otto Pietzner geschilderte angebliche Vorbenutzung 

bestatigen kann. Diese Aussagen der Gegenzeugen kOnnen 

nicht unbeachtet bleiben, da erfahrungsgemAS Uber 

landwirtschaftliche Erneuerungen, die nicht geheim 

gehalten werden sollen, mit den bãuerlichen Nachbarn 

gesprochen wird und diese Nachbarn im aligemeinen auch 

dafQr Interesse haben. Dies trif ft besonders im 

vorliegenden Fall zu, da die Gegenzeugen eine eigene 

Schweinezucht und deshaib auch ein echtes Interesse in 

diesem Bereich hatten. 

Da aus den Niederschriften über die Vernebmungen 

hervorgeht, daJ! jede Aussage in sich schlussig (d. h. 

nicht widerspruchlich) ist, halt die Karrmier eine weitere 

(d. h. von der Karnrner auszufUhrende) Vernebmung der 

Zeugen nicht für notwendig. 

Es ist also bei der Wurdigung der im Verfahren vor der 

Einspruchsabteilung ausgefuhrten Beweisaufnabme die 

Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, ob die durch den 

einzigen Zeugen geschilderten Ereignisse stattgefunden 

haben. 

	

3.4 	Im Hinblick auf die im Abschnitt 3.2 erwahnten Tatsachen 

ist die Kalrffner zu der Oberzeugung gelangt, dais die 

angebliche of fenkundige Vorbenutzung nicht mit 

ausreichender Wahrscheinlichkeit bewiesen ist. 

Insbesondere aufgrund der Tatsachen, dais die Gegenzeugen 

1256.D 
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Der náchstkornmende Stand der Technik 

5.1 	Der nchstkornmende Stand der Technik ergibt sich aus der 

Druckschrift Dl. Diese Druckschrift, die eine 

Abferkelstation mit einem geschlossenen Kfig (1) für das 

Muttertier, seitlichen Aufenthaltsrãumen (3) mit 

Seitenwänden für die Ferkel und einem Heb- und 

Senkmechanismus (8 - 11, 19) beschreibt, mit dem sich die 

Standfläche des Muttertiers und die seitlichen 

Aufentha1tsrurne der Ferkel in unterschiedliche HOhen 

bringen lassen, entspricht dein Oberbegriff des 

Anspruchs 1. 

Der Heb- und Senkinechanismus dieser bekannten 

Abferkelstation wird durch eine elektromechanische 

Steuerung mit Hilfe von Fotozellen automatisch gesteuert. 

5.2 	Die Druckschrift D2 beschreibt ebenfalls eine 

Abferkelstation, die alle Merkmale des Oberbegriffes des 

Anspruchs 1 aufweist. Da bei dieser Abferkelstation der 

Heb- und Senkrnechanismus rein mechanisch gesteuert wird, 

ist diese zweite Informationsquelle weniger relevant als 

die Druckschrift Dl. 

5.3 	Die Druckschrift D3 bezieht sich auf eine ganz andere 

Gattung von Tierställen. 

Aufgabe und Losung (Hauptantrag) 

6.1 	Die Abferkelstation nach dem nãchstkommenden Stand der 

Technik weist einen Motor (8) und ein Getriebe (9, 10) 

auf, durch welche mittels Seilen (19) die seitlichen 

Aufenthaltsràume angehoben bzw. abgesenkt werden. Da die 

Seile (19) an den Seiten der Abferkelstation lauf en, wird 

der Zugang zur Station und darüber hinaus die Reinigung 

1256.D 	 . . ./. 
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Sowohl in der Druckschrift Dl als auch in der 

Druckschrift D2 sind Abferkelstationen beschrieben, bei 

welchen einige Teile des Heb- und Senkinechanismus Uber 

dern Boden der Station und die restlichen Teile auf beiden 

Seiten der Station angeordnet sind. Auch die 

Druckschrift D3 beschreibt einen mit einem Deckel 

versehenen Stall mit einem Heb- und Senkrnechanismus für 

den Deckel, wobei der Mechanismus Qber dern Stall 

angeordnet ist. 

Diese Anordnungen sind offensichtlich durch die Idee 

veranlaft worden, die Bestandteile der Heb- und 

Senkmechanismen entfernt von dem Bereich anzuordnen, in 

welchem sich die Absonderungen der Tiere saminelrx. 

Im vorliegenden Fall liefert der Stand der Technik nicht 

nur keinen Hinweis auf die beanspruchte Erfindung, 

sondern weist auch in eine andere Richtung. Der Fachmann 

wird daher vom vorliegenden Stand der Technik davon 

abgehalten, den Heb- und Senkmechanismus unter dein Boden 

der Station anzuordnen. 

Die vorgeschlagene Lesung kann auch nicht einfach als 

naheliegend betrachtet werden, weil sie nur bereits 

bekannte Nachteile in Kauf nimint. In der Tat wurden nicht 

nur die bekannten Nachteile in Kauf genoxrffnen, sondern es 

wurden auch noch zusätzliche Vorteile erreicht, wie z. B. 

eirx einfacher und kompakter Zusairunenbau. 

Diese Vorteile sind insoweit Qberrascherxd, als sie bis 

jetzt anscheinend nicht erkannt worden sind. Im Falle von 

Erfindungen, die eine deutliche Vereinfachung zustande 

bringen, soll ein Naheliegen mit Sorgfalt und mit 

Zuruckhaltung gepruft werden. 
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7.2 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag des 

BeschwerdefUhrers, d. h. des erteilten Anspruchs 1, 

ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise aus dem 

Stand der Technik. Daher beruht er auf der nach 

Artikel 56 EPCJ erforderlichen erfinderischen Ttigkeit. 

Das europäische Patent kann somit aufgrund. des 

Anspruchs 1 und der von ibm abhngigen, besondere 

Ausführungsarten der Erfindung, betreffenden AnsprQche 

aufrechterhalten werden. 

9. 	Es ist somit Uberfiossig, auf den Hilfsantrag des 

BeschwerdefUhrers einzugehen. 

Ent scheidungsforrnel 

Aus diesen Grunden wird entschièden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die 1. Instanz mit der 

Anordnung zurQckverwiesen, das Patent in folgender 

Fassung aufrecht zuerhalten: 

1256.D 	 . . . 1... 



p 	 - 13 - 	 T 0819/91 

PatentansprQche 1 bis 29, Uberreicht am 3. Juli 1991; 

Beschreibung, Spalten 1 und 2 wie erteilt und Spalten 3 

und 4 Qberreicht am 3. Juli 1991; 

Figuren 1 bis 9 wie erteilt. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C. Andries 
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